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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 (1) Satz 2 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen, den 2. Satz des §12 Absatz 1 

Besteht das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen 
zwei Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 
mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären.

ersatzlos zu streichen. 

Begründung

Der betreffende Satz steht im Widerspruch zu §12(3) ParteienG: Der 
Parteitag beschließt im Rahmen der Zuständigkeiten des 
Gebietsverbandes innerhalb der Partei über die Parteiprogramme, die 
Satzung, [...]. Die Änderung der Satzung und des Programms etc. 
obliegt allein dem Parteitag bzw. der Hauptversammlung der 
betreffenden Gliederung. Dieses Recht kann nicht entzogen oder 
eingeschränkt werden, was aber durch den beanstandeten Teil der 
Satzung gegeben wäre. 

Die bezeichneten 2/3 der Mitglieder sind bis Dato zwar ebenfalls 
berechtigt am Parteitag teilzunehmen, bilden aber durch die Umgehung 
der für Parteitage geltenden Regularien kein alternatives Organ und 
sind somit rechtlich nicht in der Lage, Änderungen an Satzung und 
Programm vorzunehmen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Gegenantrag_zum_Antrag_Präzisierung_der_Zweidrittelmehr
heit_für_SÄA 
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